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Die Prognose einer Influenza-
Pandemie
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
prognostiziert eine weltweite Influen-
zaepidemie (Pandemie). Die Frage ist
nicht, ob diese Pandemie eintritt, son-
dern nur, wann das der Fall sein wird.
Eine Vorstellung über das mögliche
Ausmaß einer Pandemie liefert die Spa-
nische Grippe von 1918/19, die 20–50
Millionen Todesopfer weltweit gefor-
dert hat. Auch die Pandemien 1957/58
(Asiatische Grippe) und 1968–70 (Hong-
kong Grippe) kosteten jeweils ca. 1 Mil-
lion Menschen das Leben1. Die Letalität
der Vogelgrippe liegt bei 50 %. Für
Deutschland hat das Robert-Koch-Insti-
tut Modellrechnungen zur erwarteten
Morbidität und Mortalität einer Influ-
enza-Pandemie vorgelegt: Bei einem
Worst Case Szenario einer 50%igen
Morbidität wäre mit 600.000 Hospitali-
sierungen und über 150.000 Todesfäl-
len zu rechnen1.
Klassische Symptome einer Influenza
sind bei plötzlichem Erkrankungsbe-
ginn Fieber, Husten, Kopfschmerzen
sowie Muskel-, Gliederschmerzen, wo-

bei sich weitere Beschwerden hinzu-
gesellen können. Der Verlauf reicht
von milden Formen bis zu schweren
Sekundärkomplikationen mit letalem
Ausgang. Im Rahmen einer Pandemie
können abweichende Verläufe auftre-
ten.

Die Auswirkungen einer
Influenza-Pandemie
Die staatliche Infrastruktur und die
Integrität des öffentlichen Lebens wer-
den durch eine Pandemie bedroht. Die
Versorgung der Bevölkerung mit Ener-
gie, Lebensmitteln, Trinkwasser und
anderen essentiell notwendigen Gütern
und Dienstleistungen ist erschwert. Die
Aufrechterhaltung von öffentlicher
Sicherheit und Ordnung und nicht
zuletzt der medizinischen Ressourcen
und Hilfsmittel ist bedroht. Der öffent-
liche Personentransport wird einge-
schränkt sein und der Reiseverkehr
kann weitgehend zum Erliegen kom-
men. Kommunikation und Informa-
tionsweitergabe über Zeitungen, Radio
und Fernsehen können beeinträchtigt
sein. Der Handel wird großenteils stag-

nieren, der volkswirtschaftliche Scha-
den kann eine bis dahin ungekannte
Dimension annehmen. Auch eine Panik
in der Bevölkerung mit allen schwer
kalkulierbaren Folgen ist denkbar.
Dem skizzierten Szenario unterliegen
selbstverständlich auch die Unterneh-
men mit ihren Beschäftigten. Es ließe sich
allenfalls darüber spekulieren, ob sich in
Betrieben die Zahl der Erkrankungsfälle
eher im unteren Bereich der einschlägi-
gen Prognosen bewegen wird. Schließ-
lich repräsentieren die Beschäftigten
ausschließlich die Altersklasse der
erwerbstätigen Bevölkerung und an
vielen Arbeitsstätten vornehmlich das
männliche Geschlecht und sind daher
nicht repräsentativ für die allgemeine
Bevölkerung. Auch besitzen chronisch
Kranke, die in den Betrieben präsent
sind, zumindest den gesundheitlichen
Status der Arbeitsfähigkeit. Anderer-
seits dürfte zu erwarten sein, dass die
tatsächlichen Abwesenheitsquoten vom
Arbeitsplatz deutlich höher liegen als
die reine Erkrankungsrate an sich
zunächst vermuten lässt. Denn die Be-
schränkungen im öffentlichen Personen-
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Zusammenfassung
Die WHO befürchtet den Ausbruch einer Grippepandemie großen Ausmaßes. Es würden nicht nur Millionen Menschen
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Summary
The WHO is expecting an outbreak of a flu pandemic, resulting in millions of ill people and a tremendous impact 
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behandeln und damit auch die Arbeits-
sicherheit und das berechtigte ökono-
mische Interesse am Fortgang der
geschäftlichen Abläufe zu unterstützen.
Die betriebliche Prävention bedarf einer
Betrachtung hinsichtlich des organisa-
torischen Krisenmanagements, der be-
triebsärztlichen Krisenorganisation und
der medikamentösen Versorgung der
Beschäftigten.

Organisatorisches 
Krisenmanagement
Auf der Ebene des Managements und
der geschäftlichen Prozesse ist ein Kri-
senstab zu etablieren, der im Pande-
miefall die akute Intervention im Be-
trieb vornimmt und alle erforderlichen
Aktionen koordiniert. Die Kompetenzen,
Vollmachten, Tagungsmodalitäten, Er-
reichbarkeiten und Kommunikations-
wege sind rechtzeitig festzulegen. Dem
Krisenstab gehören Mitglieder der
Geschäftsführung, des lokalen Mana-
gements, des Betriebsrats, der Perso-
nalabteilung, der Abteilungen Arbeits-
sicherheit, Objektschutz und Öffent-
lichkeitsarbeit und individuell weiterer
relevanter betrieblicher Funktionen an.
Zwingend ist auch der Betriebsarzt als
festes Mitglied in den Krisenstab zu
integrieren. 
In ihrem weltweit greifenden Pande-
mieplan hat die WHO Pandemie-Sze-
narien definiert und  den Phasen 0 bis 5
zugeordnet2. Die interpandemische
Phase 0 ist zusätzlich in 3 Preparedness
Level unterteilt. Aus den WHO-Doku-
menten leiten sich weitere Pandemie-
pläne auf nationalstaatlicher, regionaler
und kommunaler Ebene ab. Am Ende
dieser Hierarchie stehen die Unterneh-
men, die spezifisch für ihre Bedürfnisse
eigene Krisenpläne aufzustellen haben.
Der für Deutschland gültige Pandemie-
plan des RKI1,3 leistet dabei wertvolle
Hilfestellung. 
Der Betriebsarzt befindet sich in der
Rolle des fachlichen Beraters und hat
das Unternehmen aktiv zu unterstüt-
zen. Das beinhaltet bereits in der inter-
pandemischen Phase, dem Manage-
ment fachliche Informationen zu prä-
sentieren und die Beschäftigten über
das Intranet, Rundschreiben und Fir-
menzeitung zum Thema aufzuklären.

Der betriebliche Krisenplan (emergency
response, business continuity) wird sich
zweckmäßigerweise an der behördlich
vorgegebenen Phaseneinteilung orien-
tieren. Im Sinne eines Stufenplans sind
die betrieblichen Maßnahmen der lokal
jeweils aktuellen Pandemiesituation
anzupassen.  Denkbare Elemente eines
betrieblichen Pandemieplans können
sein
– Innerbetriebliche, standortübergrei-

fende Information
– Nachhaltige Bewerbung der betrieb-

lichen Impfaktion gegen die saisonale
Grippe

– Regelmäßige Kommunikation mit
den zuständigen Behörden

– Fortlaufende medizinisch-epidemio-
logische Lagebeurteilung durch den
Betriebarzt

– Festlegung ausreichender Vertretungs-
regelungen für kritische Funktionen 

– Überprüfung raumlufttechnischer An-
lagen hinsichtlich des Verbreitungspo-
tentials für Viren

– Organisatorische Vorbereitungen auf
betriebsärztlicher Ebene

– Einberufung des Krisenstabs 
– Einschränkung von Konferenzen, Rei-

sen u.ä. so weit wie geschäftlich mög-
lich, ggf. auch grundsätzliche Absage
sämtlicher Konferenzen und Mee-
tings

– Bevorzugte Nutzung elektronischer
Kommunikation 

– Verstärkte Nutzung von Home Offices
– Reisen nur bei vitaler geschäftlicher

Notwendigkeit nach ausdrücklicher
Genehmigung und ggf. unter medi-
kamentöser Prophylaxe

– Beurlaubung der Auszubildenden und
anderer nicht essentiell benötigter
Mitarbeiter

– Abschalten risikobehafteter raumluft-
technischer Anlagen

– Einstellung des Kantinenbetriebs
– Ausgabe von Atemmasken (enganlie-

gende OP-Maske mit modellierbarem
Nasenbügel oder FFP1-Masken) an
alle Beschäftigten 

– Beurlaubung großer Mitarbeiterkont-
ingente

– Einstellung des Geschäfts- oder Pro-
duktionsbetriebes

Vorsorge bedeutet hinsichtlich einer
Grippepandemie zunächst die Sicher-
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nahverkehr, Bindung durch familiäre
Krankenbetreuung, Angst vor eigener
Ansteckung am Arbeitsplatz oder auf
dem Weg zur Arbeit und präventives
Fernbleiben vom Arbeitsplatz würden
die personellen Engpässe im Betrieb
gleichzeitig signifikant erhöhen.
Es dürfte also keinen vernünftigen
Grund geben, als Planungsgrundlage
mit weniger als 30 % Abwesenheit
vom Betrieb zu rechnen. Ob sich diese
homogen auf die innerbetrieblichen
Populationen verteilen wird oder ob es
an regionalen Standorten und spezifi-
schen Bereichen innerhalb der Stand-
orte Kollektive mit besonderen Erkran-
kungshäufungen geben wird, kann na-
turgemäß nicht prognostiziert werden.

Präventive Maßnahmen 
auf betrieblicher Ebene
Die behördlichen Pandemieplanungen
verfolgen zwar primär das Ziel des
gesundheitlichen Schutzes der Bürger,
d. h. der Reduktion von Morbidität und
Mortalität in der Gesamtbevölkerung.
Aber gleichzeitig sollen sie auch dazu
dienen, die beschriebenen organisato-
rischen, gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Folgen zu mildern. Dazu
bedarf es der aktiven Unterstützung
durch alle gesellschaftlichen Struktu-
ren. Im betrieblichen Kontext ist daher
grundsätzlich zu postulieren, auch die
Betriebsärzte als Experten in die Über-
legungen und Planungen zum Krisen-
fall einzubeziehen. 
Es ist zwischen den Unternehmen und
den zuständigen Betriebsärzten indivi-
duell zu definieren, wo in der interpan-
demischen Phase und beim Ausbruch
einer Pandemie Möglichkeiten und
Grenzen der Betriebsärzte liegen und
welche Aufgaben sie in ihren Betrieben
wahrnehmen können. Dies wird
großenteils auch von der Betriebsgröße
und der Art der betriebsärztlichen
Betreuung abhängig sein. Prinzipiell
sollte es dabei als selbstverständlich
betrachtet werden, dass der Betriebarzt
als Dienstleister für das Unternehmen
insbesondere in einer derart dramati-
schen Situation präsent ist und dazu bei-
trägt, die Beschäftigten so weit wie
möglich zu schützen und gegebenen-
falls auch Erkrankte qualifiziert zu



Pandemievorbereitungen im
betriebsärztlichen Dienst
Der Betriebsarzt muss zunächst Vor-
sorge treffen, den epidemiologischen
Hintergrund und den jeweils aktuellen
Wissensstand zu besitzen sowie die
verfügbaren Informationsquellen zu
kennen und mit den einschlägigen
medizinischen Fachinformationen ver-
traut zu sein. Dazu gehören auch das
Infektionsschutzgesetz, die relevanten
Abschnitte der Biostoffverordnung
oder die Regeln der deutschen Post für
den Probenversand. Wichtige Hinweise
und Anforderungen finden sich auch
im Beschluss 609 des Ausschusses für
biologische Arbeitsstoffe (ABAS) „Ar-
beitsschutz beim Auftreten von Influ-
enza unter besonderer Berücksichti-
gung des Atemschutzes“4.
Der Aufbau von Netzwerken firmenin-
tern, im ärztlichen Kollegenkreis und
mit behördlichen Stellen ist von großer
Bedeutung. Die Gesundheitsämter, die
offiziell benannten Erstversorgungs-
zentren und Hilfsorganisationen müs-
sen mit ihren Zuständigkeiten und
Kapazitäten bekannt und intern doku-
mentiert sein. Hilfreich ist es, Kontakt-
personen persönlich zu kennen und
einen direkten Zugang zu ihnen zu
besitzen. Es ist sicherzustellen, dass im
Krisenfall Kommunikationswege zu
diesen Institutionen zur Verfügung ste-
hen, die frei von Störungen und Über-
lastung sind.
Nicht nur, wenn der Betriebsarzt sich
entscheidet, an der planmäßigen Akut-
versorgung erkrankter Beschäftigter
teilzunehmen, sondern bereits im Rah-
men der üblichen, im Umfang begrenz-
ten betriebsärztlichen Sprechstunde
sind Überlegungen zu infektionshygie-
nischen Aspekten, eigener Expositions-
prophylaxe und vorhandenen personel-
len Ressourcen anzustellen. Es ist zu
prüfen, ob nicht auch im betriebsärzt-
lichen Bereich Personen tätig sind, die
als Risikopersonen zu identifizieren sind
und daher keinen unmittelbaren Kon-
takt zu Influenza-Patienten haben soll-
ten. Es ist zu fragen, ob gegebenenfalls
Vertretungspersonal zusätzlich rekru-
tiert werden kann und ob betriebliche
Ersthelfer oder andere Beschäftigte auf
freiwilliger Basis zumindest zur admi-

nistrativen Unterstützung gewonnen
werden können. Die zeitliche Erreich-
barkeit des betriebsärztlichen Teams ist
in vertretbarem Rahmen (z. B. Arbeits-
zeitgesetz) den akuten Erfordernissen
anzugleichen.
Es sollte die Möglichkeit geschaffen
werden, Influenza-Patienten in abge-
sonderten Bereichen zu untersuchen
und zu behandeln, um das Infektionsri-
siko für gesunde oder anderweitig
erkrankte Beschäftigte zu reduzieren.
Die Ausstattung (Wasser, Möbel, Com-
puter, Telefon, Umkleide etc.) und die
erforderlichen Materialien (Thermome-
ter, Kittel, Handschuhe, Brillen, Desin-
fektionsmittel, Rachenabstrichmaterial,
Versandmaterial etc.) sind vorzuhalten
oder zumindest in kürzester Zeit ver-
fügbar zu machen. Verschließbare Ab-
fallbehältnisse müssen in ausreichender
Zahl vorhanden sein, der Abfall bedarf
allerdings nach der „Richtlinie über die
ordnungsgemäße Entsorgung von Ab-
fällen aus Einrichtungen des Gesund-
heitsdienstes“5 keiner besonderen, von
der betriebärztlichen Routinepraxis ab-
weichenden Behandlung.
Um einem Massenanfall von gleichartig
erkrankten Patienten auch organisato-
risch gewachsen zu sein, empfiehlt sich
die Nutzung eines standardisierten Be-
fund- und Behandlungsbogens, auf dem
alle zutreffenden Angaben jeweils nur
angekreuzt werden müssen. Auch Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen soll-
ten als Vordruck vorliegen. Mit den
Krankenversicherungen und dem Ar-
beitgeber ist abzuklären, ob diese be-
triebsärztlich ausgefüllten Bescheini-
gungen anerkannt werden und auch
hinsichtlich Entgeltfortzahlung und an-
derer Aspekte wie eine Krankschrei-
bung durch Vertragsärzte gehandhabt
werden. Sollte ein Versand von Proben-
material notwendig werden, müssten
auch dafür die erforderlichen Begleit-
papiere bereit liegen.
Für die Behandlungen von Patienten,
die zwangsläufig mit einem unmittel-
baren Kontakt einhergehen und da-
durch das Infektionsrisiko für betriebs-
ärztliches Personal beträchtlich erhö-
hen, sind Schutzkittel, Schutzbrille, Ein-
weghandschuhe und ein Mund-Nasen-
Schutz (FFP2) vorzusehen. FFP2-Masken
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stellung einer zeitnahen und qualifi-
zierten Kommunikation der jeweils
aktuellen Lage, der festgelegten
Schutzmaßnahmen und der betrieb-
lichen Strategie an die Beschäftigten.
Die dafür genutzten Medien, beispiels-
weise das firmeninterne Intranet oder
die betriebsärztliche Homepage, müs-
sen allen Beschäftigten bekannt und
zugänglich gemacht werden. Betriebs-
ärztlich sind den Beschäftigten über
diese Informationswege umgehend
grundlegende seuchenhygienische Ver-
haltensmaßregeln zu vermitteln: 
– Meiden des öffentlichen Personen-

nahverkehrs
– Keine Teilnahme an Veranstaltungen

(privat, öffentlich, Verein u. a.) 
– Menschenansammlungen (Kaufhaus,

Kino, Theater, Disco etc.) meiden
– Intensive Raumlüftung
– Enge Räumlichkeiten (Aufzüge, Be-

sprechungsboxen u. ä.) nicht benutzen
– Körperlicher Abstand zu anderen Per-

sonen
– Kein Handschlag als Begrüßung
– Hände nach Kontakt und vor dem

Essen stets gründlich waschen
– Kontakt zu Erkrankten nach Möglich-

keit vermeiden 
– Bei Unausweichlichkeit eines Kontak-

tes zu Erkrankten (z. B. im familiären
Umfeld) gebotene Schutzmaßnah-
men strikt einhalten

– Ggf. Tragen von Atemmasken
– Nicht anhusten oder anniesen (lassen)
– Einmaltaschentücher benutzen und

sicher entsorgen
– Arztbesuche wegen nicht dringlicher

Angelegenheiten nach Möglichkeit
vermeiden

– Ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähig-
keiten einhalten

– Bei verdächtigen Symptomen (z. B.
plötzliches, hohes Fieber; Kopf- und
Gliederschmerzen; Husten) nicht an
den Arbeitsplatz gehen, sondern so-
fortige Arztkonsultation, ggf. zu-
nächst nur telefonisch

– Hinweis auf weitergehende und
tagesaktuelle Informationsquellen 

Damit diese Informationen tatsächlich
unmittelbar und zeitnah herausgege-
ben werden können, müssen sie ge-
druckt oder elektronisch abrufbereit
vorliegen.
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Als antivirale Prophylaxe stehen Neura-
minidasehemmer zur Verfügung1, denen
bei täglicher Einnahme in gewissem Um-
fang ein Schutz vor einer klinisch ma-
nifesten Infektion attestiert wird9. An-
gesichts begrenzter Produktionskapa-
zitäten und langer Lieferzeiten stellt
sich bereits in der interpandemischen
Phase die Frage, ob und in welchem
Umfang Betriebsärzte diese Medika-
mente für präventive Zwecke bevorra-
ten sollten. Da eine Bevorratung für eine
Großzahl von Beschäftigten weder men-
genmäßig kalkulierbar noch medizi-
nisch vertretbar (Ausgabemodalitäten,
ärztliche Kontrolle, Erfassung von Ne-
benwirkungen) oder gar finanzierbar
sein dürfte, wird zu entscheiden sein,
für welche Beschäftigten die medika-
mentöse Prohylaxe im Sinne einer Prio-
risierung beschafft werden soll. Da die
Aufrechterhaltung der betriebsärzt-
lichen Versorgung im vitalen Interesse
aller Beschäftigten liegen dürfte, sollte
betriebsärztliches Personal selbst an
erster Stelle berücksichtigt werden. Fer-
ner ist an ältere Beschäftigte und alters-
unabhängig an Risikopatienten sowie
an besonders exponierte Personen (Rei-
sende, Objektschutz) und an Personen,
die für die Kontinuität des Betriebsab-
laufs (Krisenstab, Geschäftsführung,
Arbeitnehmervertretung, Personalab-
teilung, zentrale Operaterfunktionen,
Messwartenpersonal etc.) eine zentrale
Bedeutung haben, zu denken. Der In-
fluenzaprophylaxe der genannten Be-
rufsgruppen sollte ein besonderer Stel-
lenwert eingeräumt werden, um die
Funktionsfähigkeit des Unternehmens
aufrechterhalten zu können.

Medikamentöse Influenza-
Behandlung im Betrieb 
Im Falle des Pandemieausbruchs sollten
Betriebsärzte ihre kollegiale Kooperation
anbieten und soweit wie möglich an
der Akutversorgung der Erkrankten teil-
nehmen. Die ärztliche Berufsethik ge-
bietet, Patienten erforderliche Hilfe zu-
kommen zu lassen, und auch Be-
triebsärzte sind Ärzte, die sich dieser
Verantwortung nicht entziehen dürfen.
Es ist vorgesehen, Influenza-Patienten
möglichst lange ambulant zu versor-
gen, um die stationären Kapazitäten

nicht zu überfordern. Da hier auf jeden
Fall Versorgungsengpässe zu befürch-
ten sind, wäre es kaum vertretbar, mit
Hinweis auf den präventiven Charakter
der Arbeitsmedizin die notwendige
Kooperation zu unterlassen und die
Unterstützung des Gesundheitssystems
zu verweigern. Denn der Worst Case
würde ein  katastrophenmedizinisches
Szenario bedeuten, welches nur be-
herrscht werden kann, wenn in ausrei-
chendem Umfang ärztliche Ressourcen
verfügbar sind. 
Neben einer symptomatischen medi-
kamentösen Therapie der Influenza
und einer Behandlung auftretender
Sekundärkomplikationen bieten sich
auch Neuraminidasehemmer zu thera-
peutischen Zwecken an1,10 und ermög-
lichen in einem gewissen Umfang eine
Verkürzung der Erkrankungsdauer und
eine Reduzierung von Sekundärkom-
plikationen. Weil sie allerdings im Pan-
demiefall nur knapp verfügbar sein
werden, haben die Länder über eine
Bevorratung diskutiert. Auf einem Be-
schluss der 78. Gesundheitsminister-
konferenz der Länder vom 1. 7. 200511

basierend haben die Bundesländer je-
doch uneinheitliche Bevorratungsstra-
tegien für Neuraminidasehemmer ent-
wickelt („Dabei wird anerkannt, dass es
unterschiedliche Positionen zwischen
den Ländern zu Art, Umfang und Not-
wendigkeit der Beschaffung gibt“).
Eine flächendeckende Versorgung der
Bevölkerung dürfte in den meisten 
Ländern damit letztlich nicht gewähr-
leistet sein.
Neben der Klärung der logistischen Ka-
pazität der betriebsärztlichen Abteilun-
gen ist mit dem Unternehmer die Frage
zu beraten, ob angesichts der begrenz-
ten Verfügbarkeit des Medikaments im
Pandemiefall ein Vorrat für Therapie-
zwecke anzulegen ist. Der Umfang der
erforderlichen Lagerhaltung würde sich
in Grenzen halten können, weil der
Großteil der erkrankten Beschäftigten
wie gewohnt den eigenen Hausarzt
konsultieren wird. Trotzdem könnte die
Beteiligung der Betriebsärzte an der
medizinischen Versorgung Erkrankter
äußerst nützlich sein, denn die Kapa-
zitäten der vertragsärztlichen ambulan-
ten Versorgung dürften bei einer Pan-

zählen zu den Atemschutzgeräten der
Gruppe 1 (Partikelfiltergeräte der Klas-
sen P 1 und P 2 bei Auftreten von ge-
sundheitsgefährlichen Stäuben), vor
deren Benutzung nach den Auswahl-
kriterien für die spezielle arbeitsmedizi-
nische Vorsorge nach dem berufsge-
nossenschaftlichen Grundsatz G 26
„Atemschutzgeräte“6 eine Untersu-
chung des Geräteträgers erforderlich ist.

Medikamentöse Influenza-
Vorbeugung im Betrieb 
Zu den Basismaßnahmen im Vorfeld
einer Influenza-Pandemie rechnet die
Impfung gegen die saisonale Grippe.
Betriebsärzte sollten über geeignete
Kommunikationswege versuchen, mög-
lichst viele Beschäftigte vom Sinn einer
Teilnahme daran zu überzeugen, ohne
dabei unbegründete Ängste auszulö-
sen. In Ländern wie Hamburg wird die
Grippe-Impfung offiziell nach § 20 Abs.
3 Infektionsschutzgesetz empfohlen7.
Die Impfung sollte ausdrücklich auch
allen Beschäftigten, die nach Asien rei-
sen, dringend empfohlen werden. Dass
sich die Betriebsärzte und ihre Mitar-
beiter selbst impfen lassen, sollte selbst-
verständlich sein.
Eine pandemische Vakzine wird dage-
gen als Instrument der Vorbeugung
voraussichtlich nicht zur Verfügung ste-
hen. Ihre Entwicklung, Zulassung, Pro-
duktion und Vertrieb werden Monate
in Anspruch nehmen. Die Distribution
eines Impfstoffs würde staatlich kon-
trolliert und geregelt werden. Es ist so-
mit äußerst ungewiss, welchen Zeit-
raum eine flächendeckende Durchimp-
fung der Bevölkerung in Anspruch neh-
men würde. Die Beschäftigten könnten
vermutlich nicht rechtzeitig geimpft
werden.
Auch gegen Pneumokkoken sollten Be-
schäftigte, die zu den von der STIKO ge-
nannten Risikogruppen gehören oder
älter als 60 Jahre sind, geimpft werden8.
Denn im Pandemiefall ist bei den Er-
krankten auch mit einer hohen Anzahl
an bakteriellen Superinfektionen der
Lunge zu rechnen, die u. a. durch
Streptococcus pneumoniae hervorge-
rufen werden. Die Impfung reduziert
somit das Risiko einer schweren Sekun-
därkomplikation.
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– Es liegt im unternehmerischen Inter-
esse, wirtschaftliche Einbußen zu
beschränken und das Arbeitssicher-
heitsrisiko zu minimieren.

– Der nationale Pandemieplan formu-
liert : „Die Abgabe … sollte auf regio-
naler Ebene durch den ÖGD koordi-
niert und kontrolliert geschehen. Die
situationsangepasste Möglichkeit der
Delegation an Arbeits-/Betriebsmedi-
zinischen Dienste … sollte genutzt
werden“1.

Wenn sich Betriebsarzt und Unterneh-
men darauf verständigen, eine be-
triebsärztliche Akutversorgung der Be-
schäftigten zu implementieren, dann
sollte mit den zuständigen Krankenver-
sicherungen abgestimmt werden, ob
die Kosten der Therapie nachträglich
erstattet werden und damit die Auf-
wendungen der möglicherweise län-
gerfristigen Lagerhaltung teilweise kom-
pensiert werden können. Falls die be-
trieblich verfügbaren Dosen der Neura-
midasehemmer limitiert wären, müsste
auch im Rahmen einer Therapie eine
Priorisierung durchgeführt werden, wie
sie bei der prophylaktischen Anwen-
dung diskutiert wurde.

Schlussfolgerung
Eine Influenzapandemie stellt eine Her-
ausforderung auch an die Betriebsärzte
dar. Sie können durch angemessene in-
nerbetriebliche Planungen, bedarfsge-
rechte Beratung der Unternehmen und
gegebenenfalls durch eine Beteiligung
an der Akutversorgung von Patienten
dazu beitragen, dass eine suffiziente
medizinische Versorgung aufrecht er-
halten bleibt, Morbidität und Mortalität
in der Bevölkerung minimiert werden
und die Fortführung von Handel, Pro-
duktion und Versorgung auf einem ge-
wissen Level gewährleistet bleibt.
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demie an ihre Grenzen stoßen. Zum
einen wäre eine ungeheure Zahl von
Patienten zu untersuchen und es wären
voraussichtlich auch zahlreiche Haus-
besuche erforderlich. Zum anderen ist
zu befürchten, dass es gerade im
Bereich der medizinischen Berufe, ins-
besondere der ärztlichen Kollegen,
wegen der großen Ansteckungsgefahr
zu personellen Ausfällen kommen wird. 
Gegen die Bevorratung von antiviralen
Medikamenten durch Betriebsärzte
könnten Argumente wie 
– die Frage der Abgabemodalitäten
– die klare Grenzziehung der betriebs-

ärztlichen Zuständigkeit (Familienange-
hörige?) und Möglichkeiten (Hausbe-
suche? Therapieüberwachung? Kran-
kenhauseinweisung?) 

– die erforderliche Größenordnung der
Bevorratung von Medikamenten 

– die ethische Vertretbarkeit gegenüber
der Allgemeinbevölkerung 

– und nicht zuletzt Kostenaspekte und
Verhältnismäßigkeit einer solchen
Entscheidung 

sprechen. Auf der anderen Seite stehen
Gesichtspunkte, die nicht weniger
schwer zu gewichten sind:
– Eine suffiziente Therapie der Influen-

za ist ohne den Einsatz von Neurami-
nidasehemmern in Frage gestellt.

– Die Kosten der Bevorratung dürften
einen Bruchteil der Kosten darstellen,
die durch eine extrem hohe Abwe-
senheitsquote im Betrieb und die
resultierenden geschäftlichen Einbu-
ßen zu erwarten wären.

– Die Influenzapandemie würde ein
katastrophenmedizinisches Szenario
darstellen, in dem eine Priorisierung
moralisch und ärztlich ethisch vertret-
bar wäre.

– Basierend auf den vom RKI veröffent-
lichen Szenarien ließe sich mit einer
akzeptablen Ungenauigkeit die erfor-
derliche Menge der Medikamente
kalkulieren.

– Die Ausgabe von Medikamenten wäre
den Betriebsärzten vorbehalten, sie
könnten durchaus auch mögliche Ne-
benwirkungen überwachen.

– Hohe Standards im betrieblichen Ge-
sundheitsschutz und „Responsible
care“ für die Beschäftigten werden
sichtbar belegt.


